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unbefugte Offenbarung von - 1 
172

Verletzung des Berufs- - 1 136 
Verletzung des Berufs— bei Ge

schlechtskrankheiten 9 Z. 26 
Verletzung des Berufs— in den 

mittleren medizinischen Berufen 
9 Z. 12a 

Verletzung des Brief- - 1135 
Verletzung des Post- und Fern

melde- - 1 202 
Verrat militärischer - 1 272 
Verrat von - 1 245 

Geisteskranke 
Begriff- 1 15 16 
Mißbrauch-zu sexuellen Handlun

gen 1 121 122(2) 
Nichtanwendung der Todesstrafe 

gegen- 1 60(2)
Geldbuße

- durch polizeiliche Strafverfügung 
bei Verfehlungen 7 5 (1)

Geldstrafe
- als Hauptstrafe 1 36
- als Hauptstrafe, Anwendung bei 

Jugendlichen 1 73
- als Zusatzstrafe 1 33 (4) 49
- als Zusatzstrafe zur Ausweisung 

1 49 (2)
Anwendung und Bemessung 1 49

(3)
Höhe der - 1 36 (2)
Mindest- und Höchstgrenze der - 

als Zusatzstrafe 1 49 (3) 
Umwandlung der - 1 36 (3) 
Verwirklichung vor Inkrafttreten 

des StGB ausgesprochener - 2 
8(2)

Geldverkehr 
—Ordnung 10 Anl. 1 Z. 36 
Gefährdung des - 1 174 (2) 
Verletzung der Bestimmungen der 

- -Ordnung 9 Z. 28

Geldverkehrsrecht
Ordw. im - 8 5 (2)

Geldzeichen 
Fälschung von - 9 174 175 
Schutz der - 12 24 25 

Geltungsbereich 
Grundsätze für den - des StGB 1 

Art. 8
räumlicher und persönlicher - 1 80 
zeitlicher- 1 81 

Gemeingefahr
- durch Brandstiftung 1 185 (2) 
Begriff 1 192
fahrlässige Herbeiführung einer - 

1 190(1) 195 198(4)
Verletzung der Pflicht zur Hilfelei

stung bei - 1 119 
vorsätzliche Herbeiführung einer - 

1 190(2) 198(1) 
Gemeinschaftsküchen 

hygienische Einrichtung und Über
wachung von- 11 Gesw. Z. 14 

Genehmigungen
- für Errichtung und Betrieb von 

Funk- und Sendeanlagen 1 205
- für wirtschaftlich bedeutsame 

Vorhaben 1 171
- zum Betreten oder Verlassen der 

DDR 1 213
Entzug oder Beschränkung von - 

8 6(1)
vorläufiger Entzug von - durch 

Mitarbeiter der Organe im Ord- 
strv. 8 7(4)

Genossenschaften
Pflichten der - bei Strafen ohne 

Freiheitsentzug 1 32 
Pflichten der - bei Wiedereingliede

rung 1 47 (4)
Schutz des Eigentums von - 1 157

(1)
Schutz des Vermögens, das - ver

walten oder nutzen 1 157(2)


